
Turn- und Sportgemeinschaft 08 Roth e.V. 
Mitglied des Bayerischen Landessportverbandes 
 
 

 
TSG 08 Roth e.V. 

1.Vorsitzender: Andreas Buckreus 

Bürozeiten: 

Montag & Donnerstag 

8.30 Uhr – 14.00 Uhr 

Steuer-Nr.: 241/111/10383 

Amtsgericht Nürnberg 

Vereinsregisternummer: VR 10012 

 

Mail:  info@tsg08-roth.de 

Web:  www.tsg08-roth.de 

Tel.:   09171/63569 

Fax:   09171/896818 

Gläubiger-ID: 

DE33TSG00000500962 

 
 

 
 

Antrag auf Befreiung vom Mitgliedsbeitrag 
 
 
Vor- und Nachname:  _____________________________ 
(Antragsteller) 

 
E-Mail Adresse und Mobilnummer: _____________________________ 
 
Abteilung:    _____________________________ 
 
Tätig als (Funktion):   _____________________________ 
 
Tätigkeitszeitraum:   _____________________________ 
 
Wöchentliche Std.-Anzahl:  _____________________________ 
 
Lizenzgültigkeit bis:   _____________________________ 
 
 
Gemeldet als (bitte ankreuzen): 
 
 
Einzelmitglied Familienmitglied Ehepaar 
 
 
Schüler/Student  Rentner Erwach. + Kind 
 
 

 
Roth, 
 
 
____________________________ 
Unterschrift des Antragsstellers 

 
 
Hiermit bestätige ich als Leiter der Abteilung ___________________, dass das o.a. Mitglied min. 
30 Wochen im laufenden Kalenderjahr als Übungsleiter für die TSG 08 Roth e.V. tätig war. 

 
 
 
____________________________ 
Unterschrift des Abteilungsleiters 
         Zurücküberwiesen am: 

 

 



Turn- und Sportgemeinschaft 08 Roth e.V. 
Mitglied des Bayerischen Landessportverbandes 
 
 

 
TSG 08 Roth e.V. 

1.Vorsitzender: Andreas Buckreus 

Bürozeiten: 

Montag & Donnerstag 

8.30 Uhr – 14.00 Uhr 

Steuer-Nr.: 241/111/10383 

Amtsgericht Nürnberg 

Vereinsregisternummer: VR 10012 

 

Mail:  info@tsg08-roth.de 

Web:  www.tsg08-roth.de 

Tel.:   09171/63569 

Fax:   09171/896818 

Gläubiger-ID: 

DE33TSG00000500962 

 

 

 

 

Voraussetzungen zur Beitragsbefreiung 
 

 Antragssteller muss jährlich mindestens 30 Wochen für die TSG 08 
Roth e.V. tätig sein (Übungsleiter mit Lizenz oder vergleichbar, 
Ehrenamtliche Funktion mit Vereinsmanagerlizenz) 

 gültige BLSV-Lizenz (oder vergleichbar) im Original muss der 
Geschäftsstelle vorliegen und (soweit möglich) vom Verein bei 
entsprechender Stelle zum Zwecke der Vereinspauschale eingereicht 
sein 

 schriftliche Übungsleitervereinbarung muss dem Verein 
(Geschäftsstelle) vorliegen 

 bei Tätigkeit mit Minderjährigen (bis zum 18. Lebensjahr) muss eine 
schriftliche Bestätigung der Wohnort-Kommune zum Nicht-Vorliegen 
von Ausschlussgründen (Erweitertes Führungszeugnis) dem Verein 
(Geschäftsstelle) vorliegen (Gültigkeit beachten) 

 Bestätigung des Abteilungsleiters muss für das laufende Jahr der 
Geschäftsstelle vorliegen 

 Bestätigung des Abteilungsleiters ist jährlich vom Antragssteller 
einzuholen 

 Antragssteller muss TSG-Mitglied sein 
 Mitgliedsbeitrag wird im Februar eingezogen und Ende des Jahres 

zurückgebucht 
 max. Rückzahlung ist der Erwachsenenbeitrag (156 €) 
 Helfertätigkeiten in Übungsstunden führen nicht zur Beitragsfreiheit 
 Antrag muss bis 30.11. der Geschäftsstelle für das jeweilige Jahr 

vorliegen 
 


